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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 27. August 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c161198 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Änderung des Flächennutzungsplanes wird wirksam
Nachstehender Plan ist vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 7. April 2022 beschlossen worden:

Flächennutzungsplanänderung Nr. 166
– Grafental Ost -

Gebiet etwa zwischen verlängerter Metro-
Straße, der Güterbahntrasse Düsseldorf – Ratin-
gen, der Wohnsiedlung „Märchenland“ und dem
Rübezahlweg sowie der Walter-Eucken-Straße

Bezirksregierung Düsseldorf
Düsseldorf, 7. Juli 2022
35.02.01-01D-166-1667

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB)
genehmige ich die vom Rat der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf am 7. April 2022 beschlossene
166. Änderung des Flächennutzungsplanes.

Im Auftrag
gezeichnet Harald Kirsten

Bekanntmachungs-
anordnung
Vorstehende Genehmigung der Bezirksregie-
rung vom 7. Juli 2022 wird gemäß § 6 Absatz 5
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 Auf-
bauhilfegesetz 2021 vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147) öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die vorge-
nannte Änderung des Flächennutzungsplanes
wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung mit ihrer
Begründung einschließlich der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB liegt

(Stadtbezirk 2)
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vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung beim Vermessungs- und Katasteramt,
Brinckmannstraße 5, Erdgeschoss, Zimmer
0001, zur Einsicht aus. Zur Einsichtnahme ist
wegen der Beschränkungen aufgrund der soge-
nannten Corona-Pandemie vorab eine Termin-
vereinbarung erforderlich.

Ferner kann der Plan künftig auch über das Lan-
desportal unter der Internetadresse
https://www.bauleitplanung.nrw.de oder über
die Homepage der Landeshauptstadt Düssel-
dorf unter https://www.o-sp.de/duesseldorf/
plan/rechtskraft.php eingesehen werden.

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung
Bezug genommen wird auf technische Regel-
werke – VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften
sowie Richtlinien anderer Art –, so werden
diese zu jedermanns Einsicht bei der v.g. aus-
legenden Stelle bereitgehalten.

Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214
Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans
und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn
sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Flächennutzungs-
planänderung schriftlich gegenüber der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Stadt-
planungsamt, Brinckmannstraße 5, 40225
Düsseldorf unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen kann beim
Zustandekommen eines Flächennutzungs-
planes nach Ablauf von 6 Monaten seit sei-
ner Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der GO
NRW).

Düsseldorf, 15. Juli 2022
61/12-FNP 166

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister
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Öffentliche Sitzungen
Haupt- und Finanzausschuss
Montag, 29. August, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2,
1. Etage
Schriftführerin: Stefanie von Halen,
Tel: 89-99890

Ausschuss für Gleichstellung
Dienstag, 30. August, 16 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2,
1. Etage
Schriftführerin: Sophie van Steenkiste,
Tel: 89-93633

Bezirksvertretung 3
Dienstag, 30. August, 17 Uhr
Stadtteilzentrum, Bürgersaal,
Bachstraße 145
Schriftführer: Marc Baumgarth,
Tel: 89-93071

Bezirksvertretung 7
Dienstag, 30. August, 17 Uhr
Rathaus Gerresheim, Neusser Tor 12,
Sitzungssaal, Erdgeschoss
Schriftführer: Robert Siemes,
Tel: 89-93059

Bezirksvertretung 10
Dienstag, 30. August, 17 Uhr
Aula der Gesamtschule Stettiner Straße 98
Schriftführerin: Karin Meves,
Tel: 89-97543

Integrationsrat
Mittwoch, 31. August, 16 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2,
1. Etage

Bezirksvertretung 4
Mittwoch, 31. August, 15 Uhr
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41,
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen,
Tel: 89-93012

Bezirksvertretung 6
Mittwoch, 31. August, 17 Uhr
Bezirksvertretung 6, Sitzungssaal,
Münsterstraße 519, 1. Etage
Schriftführerin: Christiane Hußmann,
Tel: 89-93701

Anregungs- und Beschwerdeausschuss
Donnerstag, 1. September, 16 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2,
1. Etage
Schriftführerin: Beate Kammler,
Tel: 8995610


